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Norm

AVG §52

SDG 1975 §10 Abs1 Z1

SDG 1975 §2 Abs2 Z1 litg

12010E056 AEUV Art56

12010E057 AEUV Art57

62009CJ0372 Penarroja VORAB

Rechtssatz

Der nach den verwaltungsgerichtlichen Feststellungen in Deutschland tätige Revisionswerber wird mit der

Sachverständigentätigkeit für ein österreichisches Gericht im Rahmen einer freiberu?ichen Tätigkeit gegen Entgelt tätig

(vgl. Art. 57 AEUV), wobei jedenfalls schon die grenzüberschreitende Übermittlung seines Gutachtens als Produkt

seiner Dienstleistung die Dienstleistungsfreiheit nach Art. 56 E AEUV eröEnet ("Korrespondenzdienstleistung").

Darüber hinaus erbringt eine Person wie der Revisionswerber auch eine grenzüberschreitende Dienstleistung, wenn er

im Rahmen der Sachverständigentätigkeit in Österreich (insbesondere vor einem Gericht) tätig wird, oder wenn sich

eine Person, die er sachverständig beurteilen soll, von Österreich zu ihm nach Deutschland begibt, damit der

Revisionswerber dann dort seine Dienstleistung (partiell) erbringen kann. Diese QualiIkation korrespondiert mit der

vom EuGH in seinem Urteil vom 17. März 2011 in den Rechtssachen C-372/09 und C-373/09 betreEend den Fall Josep

Peñarroja FA vertretenen Auffassung.
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